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Bekanntmachung der Gemeinde Lindlar 

2. Änderung Bebauungsplan Nr. 19, „Am Altenlinder Feld“ gem. § 13 BauGB 

A. Bekanntmachung des Beschlusses über die Aufstellung und frühzeitige
Information 

Der Bau- und Planungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10.07.2025 folgenden Beschluss 
gefasst: 

I. Gem. §§ 2 und 13 Baugesetzbuch (BauGB) wird die Aufstellung der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 19, „Am Altenlinder Feld“ entsprechend dem als Anlage beigefügten 
Anlageplans und den Planänderungen nebst Begründung beschlossen. Der Anlageplan ist 
Bestandteil des Beschlusses. Die Verwaltung wird beauftragt, der Öffentlichkeit Gelegenheit 
zur Information und Äußerung zu geben. 

Der vorstehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Planungsanlass für die 2. Änderung des Bebauungsplanes (B-Plan) Nr. 19 „Am Altenlinder 
Feld“ der Gemeinde Lindlar im Bereich südlich und westlich des Plangebietes im 
vereinfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) ist die Anpassung des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes aufgrund geänderter Raumanforderungen zur 
planungsrechtlichen Umsetzung einer Nachverdichtung der Wohnbauflächen. Hierbei sollen 
insbesondere die Mindestgrundstücksgrößen von derzeit mind. 800 m² auf ein Maß von max. 
400 m² bei freistehenden Häusern und 350 m² bei Doppelhäusern neu festgesetzt werden. 

Da durch das Vorhaben weder die Grundzüge der Planung, noch negative Auswirkungen auf 
die Umwelt im Sinne des § 13 (1) BauGB verbunden sind, kann das Vereinfachte Verfahren 
gem. § 13 BauGB zur Änderung des rechtskräftigen Bebauungsplanes Anwendung finden. 
Gem. § 13 (3) BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB, vom Umweltbericht 
nach § 2a BauGB, von der Angabe nach § 3 (2) Satz 4 BauGB, welche Arten 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden 
Erklärung nach § 6a (1) und § 10a (1) BauGB abgesehen; § 4c BauGB wird nicht 
angewendet. 

                                                                                                                                                                  
B. Frühzeitige Information und Gelegenheit zur Äußerung  

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung samt Begründung ist im Zeitraum vom 20.08.2025 
bis einschließlich 03.09.2025 im Internet unter https://www.lindlar.de/buergerinfo-und-
service/bauen-und-wohnen/planen/oeffentlichkeitsbeteiligung/bebauungsplaene/laufende-
bebauungsplanverfahren.html sowie  
https://beteiligung.nrw.de/portal/lindlar/beteiligung/themen/1016797 veröffentlicht. Ferner 
können die Unterlagen der Veröffentlichung auch im Internet über das Landesportal unter 
https://www.bauleitplanung.nrw.de eingesehen werden.  
Zusätzlich liegen die Unterlagen im Rathaus der Gemeinde Lindlar, Borromäusstraße 1, im 
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt (2. Obergeschoss) auf dem Flur gegenüber den 
Zimmern Nr. 215 und 216 sowie in Zimmer 226, zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich 
aus, und zwar während der Dienststunden von:  

https://www.lindlar.de/buergerinfo-und-service/bauen-und-wohnen/planen/oeffentlichkeitsbeteiligung/bebauungsplaene/laufende-bebauungsplanverfahren.html
https://www.lindlar.de/buergerinfo-und-service/bauen-und-wohnen/planen/oeffentlichkeitsbeteiligung/bebauungsplaene/laufende-bebauungsplanverfahren.html
https://www.lindlar.de/buergerinfo-und-service/bauen-und-wohnen/planen/oeffentlichkeitsbeteiligung/bebauungsplaene/laufende-bebauungsplanverfahren.html
https://beteiligung.nrw.de/portal/lindlar/beteiligung/themen/1016797
https://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Gemeinde Lindlar 

Anlageplan zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19  
„Am Altenlinder Feld“ 
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